
, 

11-1531 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperi,?üe 

A N T RAG 
JIrtI. : &5 -04- t 8 

der Abgeordneten Mag. Kabas, Dr. Graff, Dobesberger Edith 

und Genossen 

betreffend Bundesgesetz vom ..... über eine Amnestie aus Anlaß 

der vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem die Unabhängigkeit 

Österreichs wiederhergestellt wurde, und der dreißigsten Wiederkehr 

des Tages, an dem der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet 

wurde (Amnestie 1985) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ............. über eine Amnestie aus 

Anlaß der vierzigsten Wiederkehr des Tages, an dem die Unab

hängigkeit Österreichs wiederhergestellt wurde, und der dreißig

sten Wiederkehr des Tages, an dem der österreichische Staats

vertrag unterzeichnet wurde (Amnestie 1985) 

• 4'11/19 
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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Einstellung von Strafverfahren 

§ 1. (1) Ein Strafverfahren wegen einer von Amts 

wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung ist 

nicht einzuleiten und e1n bereits eingeleitetes Strafver

fahren ist in jeder Lage des Verfahrens einzustellen. 

1. wenn die strafbare Handlung vor dem 15. Mai 

1955 begangen worden ist und keine strengere Strafe als 

zehn Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

1965 

2. wenn die 

begangen worden 

strafbare Handlung vor dem 15. 

ist und keine strengere Strafe 

fünf Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

Mai 

als 

3. wenn die strafbare Handlung vor dem 15. Mai 

1975 begangen worden ist und keine strengere Strafe als 

drei Jahre Freiheitsstrafe angedroht ist; 

4. wenn eine nach den §§ 83, 84, 269 oder 270 

StGB zu beurteilende strafbare Handlung vor dem 15. Mai 

1980 gegen einen Beamten oder eine Behörde begangen worden 

isto 
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(2) Auf gerichtlich strafbare Handlungen 

nach dem Finanzstrafgesetz findet Abs. 1 keine Anwendung. 
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Strafnachsicht 

§ 2. (1) Allen Personen. die vor dem Inkrafttre

ten dieses Bundesgesetzes ausschließlich wegen einer oder 

mehrerer der 1m § 1 bezeichneten strafbaren Handlungen zu 

el.ner Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden 

sind, ist die Freiheitsstrafe nachgesehen, soweit sie noch 

nicht vollstreckt oder nachgesehen worden ist. § 1 Abs. 2 

ist anzuwenden. 

(2) Die nach Abs. 1 nachgesehene Strafe gilt 

mit dem Tage des lnkrafttretens dieses Bundesgesetzes als 

vollzogen. Bei Berechnung der Fristen, deren Lauf beginnt, 

sobald die Strafe vollstreckt ist, ist jedoch, je nach den 

Umständen, § 43 Abs. 3 oder § 48 Abs. 3 StGB dem Sinne 

nach anzuwenden. 
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Beschränkung der Auskunft aus dem 

Strafregister 

§ 3. (1) Ist jemand zu keiner strengeren Strafe 

als e1ner höchstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe, wenn 

die Verurteilung aber nur wegen Jugendstraftaten erfolgt 

ist, zu keiner strengeren als einer einjährigen Freiheits

strafe verurteilt worden, so unterliegt die Verurteilung 

der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister (§ 6 

Abs. 1 des Tilgungsgesetzes 1972), wenn die Tilgungsfrist 

vor dem 1. Jänner 1985 begonnen hat oder 1m Fall e1ner 

Strafe, die bedingt nachgesehen oder aus der der Verur

teilte bedingt entlassen worden ist, die bedingte Nach

sicht vor dem 1. Jänner 1985 in Rechtskraft erwachsen oder 

der Verurteilte vor diesem Zeitpunkt bedingt entlassen 

worden ist. Bei einer Geldstrafe ist die Ersatzfreiheits

strafe maßgebend, bei Verhängung einer Freiheitsstrafe und 

einer Geldstrafe sind Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheits

strafe zusammenzuzählen. Dabei ist ein Monat dreißig Tagen 

gleichzuhalten. 

(2) Hat jemand mehrere Verurteilungen der im 

Abs. 1 bezeichneten Art erlitten. so tritt e1ne Beschrän

kung der Auskunft nur ein, wenn die Zahl der Verurteilun

gen nicht mehr als drei beträgt und die Summe aller Frei

heitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen sechs Monate, wenn 

es sich aber ausschließlich um Verurteilungen wegen Ju

gendstraftaten handelt, ein Jahr nicht übersteigt • 

. , 
(3) Dfe Be"schränkung der Auskunft aus dem Straf-

register nach den vorstehenden Bestimmungen tritt kraft 

Gesetzes ein. Andere Bestimmungen, nach denen Verurteilun

gen einer Beschränkung der Auskunft unterliegen, bleiben 

unberührt. 
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Verfahren bei Einstellung von 

Strafverfahren 

§ 4. (1) Uber die Einstellung e~nes Strafverfah

rens entscheidet das Gericht, bei dem das Verfahren anhän

gig ist oder ~n erster Instanz anhängig war. Nach Rechts

kraft der Anklage oder Einbringung des Strafantrages ob

liegt die Entscheidung dem Vorsitzenden (Einzelrichter). 

Stellt sich die Notwendigkeit der Entscheidung über die 

Verfahrenseinstellung 1n der Hauptverhandlung heraus, so 

entscheidet das erkennende Gericht, ~m Geschwornenge-

richtsverfahren der Schwurgerichtshof. Die Entscheidung 

ergeht jeweils durch Beschluß nach Anhörung des Staatsan

waltes. Ist das Verfahren beim Rechtsmittelgericht anhän

glg, so hat dieses vor Entscheidung über das Rechtsmittel 

die Akten dem Gericht erster Instanz zur Entscheidung über 

das Vorliegen der Voraussetzungen einer Verfahrenseinstel

lung zurückzustellen. 

(2) Der Beschluß auf Einstellung des Verfah

rens ist auf Antrag des Beschuldigten (Angeklagten) zu 

fassen. Von Amts wegen oder auf Antrag des Staatsanwaltes 

ist nur dann zu entscheiden, wenn 

1. sich der Beschuldigte 1n Untersuchungs

haft befindet oder über ihn die Untersuchungshaft verhängt 

werden müßte, 

'2~' e-ine-;Ariklagesc-hrift oder ein Strafantrag 

eingebracht werden müßte~ 
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3. eine Strafverfügung erlassen oder die 

Hauptverhandlung anberaumt oder durchgeführt werden müßte, 

oder 

4. über eine Berufung oder Nichtigkeitsbe

schwerde zu entscheiden wäre. 

(3) Ist in den Fällen des § 1 ein gerichtli

ches Verfahren noch nicht eingeleitet worden, so tritt an 

die Stelle der Verfahrenseinstellung die Zurücklegung der 

Anzeige durch den Staatsanwalt. Die Zurücklegung kann Je

derzeit auf Begehren des Angezeigten geschehen; von Amts 

wegen erfolgt sie nur dann, wenn der Staatsanwalt sonst in 

der Sache eine Amtshandlung vorzunehmen hätte. 

(4) Gegen 

steht dem Beschuldigten 

die Entscheidung des Gerichtes 

(Angeklagten) und dem öffentlichen 

Ankläger die Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof 

offen; sie ist binnen vierzehn Tagen einzubringen und hat 

aufschiebende Wirkung. Gegen Entscheidungen des Untersu

chungsrichters ist eine Beschwerde an die Ratskammer zu

lässig, gegen deren Entscheidung eine Beschwerde an den 

Gerichtshof zweiter Instanz (§§ 113, 114 StPO). 
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Verfahren bei Strafnachsicht 

§ 5. (1) Daß die Voraussetzungen einer Strafnach

sicht gegeben sind, hat das Gericht, das in erster Instanz 

erkannt hat. nach Anhörung des Staatsanwaltes durch Be,

schluß festzustellen. Hat ~n erster Instanz ein Geschwor-

nen- oder ein Schöffengericht erkannt, so obliegt die 

Feststellung dem Vorsitzenden. 

(2) Der Beschluß nach Abs. 1 ist auf Antrag 

des 

des 

Verurteilten zu 

Staatsanwaltes 

fassen. von Amts wegen oder auf Antrag 

der Frei-nur 

heitsstrafe anzuordnen 

dann, 

oder 

wenn 

über 

der Vollzug 

einen Strafaufschub zu 

entscheiden wäre oder wenn sich der Verurteilte bereits 

Zum Vollzug der Freiheitsstrafe in e1ner Strafvollzugsan

stalt oder einem gerichtlichen Gefangenenhaus befindet. 

(3) § 4 Abs. 4 erster Satz ist anzuwenden. 
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Inkrafttreten und Vol1ziehung 

des § 3 

§ 6. (1) Dieses 

mit dem 15. Mai 

1. Jänner 1987 in Kraft. 

Bundesgesetz tritt 

1985 in Kraft. § 3 

mit Ausnahme 

tritt mit dem 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset

zes ist der Bundesminister für Justiz betraut, hinsicht

lich des § 3 aber der Bundesminister für Inneres. 
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E r 1 ä u t e run gen 

1m April 1985 jährt sich zum vierzigsten Mal der 

Tag, an dem die 1m März 1938 verlorengegangene staatliche 

Unabhängigkeit Österreichs wiederhergestellt worden ist, 

und 1 m Mai cl es sei ben Ja h res zum cl r eiß i g s te TI "M al cl e r Tag, 

an dem der Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung 

elnes unabhängigen und demokratischen Österreich der Re-

publik die volle Souveränität wiedergegeben hat. Diesem 

historischen Anlaß entspricht es, seit langer Zeit anhän

glge Verfahren zu bereinigen und Personen, die vor langer 

Zeit st:-afbare Handlungen begangen haben, durch €lnen Akt 

der Gesetzgebung Gnade zu gewähren, wenn dem nicht die be

sondere Schwere der Straftat entgegensteht. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung auf 

des durch Vorlage betroffenen Rechtsgebiet griindet 

sich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG (Strafrechtswesen), 

Der Gesetzgeber hat auch frUher und auch aus ver

gleichbaren Anlässen Amnestien erlassen~ und zwar 1.n den 

Jahren 1946, 1950, 1955, 1957, 1965, 1968 und 1975. Art 

und Umfang der generellen Gnadenmaßnahmen waren freilich 

1n den Amnestiegesetzen. die seit Wiederherstellung der 

Republik Österreich 1m Jahre 1945 erlassen worden sind, 

sehr unterschiedlich. So ist 1m besonderen der Umfang der 

knapp nach Beendigung des zveiten Weltkrieges erlassenen 

Amnest:Len.c,~?·?ßeT als jener der nac.hfolgenden Amnestien, 
--= .:.:~-= :';-~- -;. ---:-;- ~ 

weil auch Härten beseitigt werden sollten, die sich aus 

den vergangenen außerge~'öhn) lehen politischen oder wirt

schaftlichen Verhältnissen ergeben haben. Dem "n.1rde u.a. 

auch durch eine generelle Einstellung von Strafverfahren 
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wegen strafbarer Handlungen, die vorwiegend als Folge die

ser außergewöhnlichen Verhältnisse begangen worden sind, 

Rechnung getragen. 

Auch der nunmehr vorliegende Entwurf sieht - an-

ders als die vergleichbaren Amnestien 1955, 1965 und 

1975 - eine Einstellung bestimmter Strafverfahren bzw. den 

Verzicht auf die Einleitung solcher Verfahren vor. Diese 

"Einstellungsamnestie tl liegt freilich nicht in außerge

wöhnlichen Verhältnissen oben beschriebener Art begründet. 

Wesentlich für die vorgesehene Einstellung, die sich nur 

auf Strafverfahren wegen strafbarer Handlungen, die schon 

lange Zeit zurückliegen (vg1. § 1), erstrecken soll, ist 

vielmehr die Uberlegung, daß sich - ähnlich wie bei der 

Verjährung (die übrigens 

faßten Fälle vorliegen 

scheidend verringert hat. 

in einer Vielzahl der an sich er

wird) - das Strafbedürfnis ent-

Die Einstellung und der entsprechende Verzicht 

auf die Einleitung von Strafverfahren wegen bestimmter 

strafbarer Handlungen läßt es geboten erscheinen, die we

gen eben dieser strafbaren Handlungen im Zeitpunkt des 1n

krafttretens der Amnestie zwar bereits verhängten, aber 

noch nicht vollstreckten Strafen nachzusehen. Die Nach

sicht soll sich, da es sich bei der Freiheit gegenüber dem 

Vermögen um das hÖherwertige Gut handelt, nur auf verhäng

te Freiheitsstrafen, nicht auch auf Geldstrafen, erstrek

ken. 

Der Entwurf sieht schließlich unter bestimmten 

- ~or au s se:t~~';ngjn'~,:eTne-' üb~er- 'd~ sTi Igun g s ge set Z' 1972 --h inau s

gehende Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister 

für Verurteilungen vor, bei denen die Tilgungsfrist vor 

dem 1. Jänner 1985 begonnen hat. Dadurch soll für die Be-
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troffenen die mit e1ner solchen Beschränkung verbundene 

Möglichkeit einer Erleichterung des Fortkommens verbessert 

werden. 

Härten, die sich 1m einzelnen, insbesondere mit 

Rücksicht auf die nach dem Entwurf für die Begünstigung 

maßgeblichen Stichtage, ergeben können, können - wie das 

auch sonst bei Härtefällen möglich ist - 1m Gnadenweg be-

hoben werden. 
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Zu den einzelnen Best immungen ist folgendes zu 

sagen: 

Zu § 1: 

Aus den einleitend dargelegten Gründen soll unter 

gewissen Voraussetzungen von der Einleitung e~nes Straf

verfahrens abgesehen oder ~n diesem Umfang~ ein bereits 

eingeleitetes Strafverfahren eingestellt werden. Der Ein

stellung und dem Verzicht auf die Einleitung eines' Straf

verfahrens sollen bestimmte gerichtlich strafbare Handlun

gen unterliegen, die vor den im Abs. 1 Z. 1 bis 4 genann

ten Stichtagen - das ist, zum Gedenken an den Tag des Ab-

schlusses des österreichischen Staatsvertrages, jeweils 

der 15. Mai der Jahre 1955, 1965, 1975 und 1980 - begangen 

worden sind, und zwar unabhängig davon, ob dem Beschuldig

ten (Angeklagten) auch noch andere. nicht der Amnestie un

terliegende strafbare Handlungen zur Last. liegen. Der Be-

günstigung durch Einstellung sollen grundsätzlich nur 

Strafverfahren wegen amt s weg 1 g zu verfolgender 

gerichtlich strafbarer Handlungen (einschließlich An-

trags- und Ermächtigungsdelikte) unterliegen. Dort, wo das 

geschützte Rechtsgut ausschließlich in der privaten Sphäre 

des Verlet.zt.en liegt, soll vom Gesetzgeber nicht e~nge

griffen werden. Privatanklagedelikte sind sohin von der 

Amnestie ausgenommen. 

Während § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 3 strafbare Handlun

gen lediglich nach der Strafdrohung erfaßt, wird ~n ~. 4 

.eine AUS\Ol--ah-l .. b.estimmter ·~tr.afbareL Handlunge~. ~etroffen, 

die der Amnestie unterliegen sollen. Es geht dab'ei darum, 

strafbare Handlungen gegen die "Staatsgewalt" günstiger zu 

stellen als vergleichbare strafbare Handlungen gegen Pri

vatpersonen. Bei Privatpersonen können nämlich Fragen der 
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Entschädigung durch e1ne Amnestierung erschwert werden. 

Solche Bedenken bestehen aber nicht dagegen, daß der Staat 

bei minder schweren, 1n der Regel politisch motivierten 

Taten gegen seln Ordnungsgefüge Großzügigkeit an den Tag 

Soweit au f die Strafdrohung abgestellt ist 

(Abs. 1 Z. I bis 3), ist die Strafdrohung maßgebend, die 

nunmehr anzuwenden wäre. Sie bestimmt sich wohl l.n der 

Mehrzahl der Fälle e1ner inzwischen erfolgten Gesetzesän

derung nach dem neuen Gesetz, dann aber nach dem zur Tat

zeit geltenden Gesetz, wenn dieses 1n se1nen Gesamtauswir

kungen für den Täter günstiger war als das neue (vgl. 

§ 61 StGB). 

Da es sich bei § 39 StGB um e1ne bloß fakultativ 

anzuwendende Strafbemessungsvorschrift handelt und diese 

Bestimmung keine Veränderung der Strafsätze bewirkt 

(SSt 46/40), ändern sich die 1m § 1 genannten Höchststraf

drohungen daher auch 1n den Fällen eines qualifizierten 

Rückfalls oder der Begehung einer strafbaren Handlung un

ter Ausnützung einer Amtsstellung nicht. 

Im Hinblick auf die Steueramnestie 1982 scheint 

es nicht angebracht, auch Personen, die die Möglichkeit 

der Straffreiheit nicht genützt haben, nunmehr dennoch zu 

amnestieren. Strafbare Handlungen nach dem Finanzstrafge

setz sollen daher von der Möglichkeit e1ner Verfahrensein

stellung und Freiheitsstrafennachsicht ausgeschlossen wer

den. 
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Zu § 2: 

Die Einstellung und der entsprechende Verzicht 

auf die Einleitung von Strafverfahren wegen der im § 1 be

zeichneten strafbaren Handlungen läßt es geboten erschei

nen, jedenfalls die wegen eben dieser strafbaren Handlun-

gen bereits rechtskräftig verhängten, aber noch nicht 

vollstreckten Freiheitsstrafen nachzusehen. Auf Geldstra

fen, die keinen so schwerwiegenden Eingriff in die Persön

lichkeitsrechte des einzelnen darstellen, soll sich die 

Nachsicht nicht erstrecken. Ebenso W1e Geldstrafen werden 

auch Ersatzfreiheitsstrafen von der Strafnachsicht ausge

nommen werden. Ein UnterSChied. ob die Freiheitsstrafe un

bedingt ausgesprochen oder nach § 43 StGB bedingt nachge

sehen worden ist, soll nicht bestehen. Maßgeblich ist, daß 

die Freiheitsstrafe 1m Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Amnestie zur Gänze oder zum Teil noch zu vollziehen ist. 

Für die Strafnachsicht 

ausschlaggebend, die 1n der 1m 

aufscheinen, ohne Rücksicht 

Rechtsänderung eingetreten ist. 

sind Jene Strafdrohungen 

Urteil angewendeten Norm 

darauf, ob seither eine 

1st jemand 1n e 1 n e m Urteil auch wegen an-

derer als der in § 1 bezeichneten strafbaren Handlungen zu 

einer Freiheitsstrafe reChtskräftig verurteilt worden 

(§ 28 StGB), so findet § 2 keine Anwendung. Vor- und Nach-

verurteilungen wegen solcher anderer 

hindern hingegen elne Strafnachsicht 

strafbarer Handlungen 

der in einem Urteil 

au s ge spor () c n e ne n- S t r a f e n ach S 2 nie h t • _ sOle r ri nu r die Vor -

aussetzungen für eine solche Strafnachsicht auf Grund die

ses Urteils vorliegen. 
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§ 31 

die 

15 -

Zur Frage, ob die Amnestie anzuwenden ist, wenn 

zwe~ 

StGR 

Verurteilungen, die 

stehen, die e~ne 

zueinander Verhältnis des 

der 

andere aber nicht, me~nen 

Amnestie zugänglich wäre, 

die Antragsteller, daß die 

§; }l und 40 5r:.GE nach ihrem Ci1arat...ter als Begüul:iti~ungs

vorschrift nicht zum Nachteil des Betroffenen angewendet 

werden dürfen. Es väre nämlich e~n Nachteil für den Be

troffenen, venn zvei solche Verurteilungen als einzige be

trachtet würden, denn dann väre die Anwendung des Amne

stiegesetzes ausgeschlossen. 

Die nachgesehenen Freiheitsstrafen gelten mit dem 

Tag des Inkrafttretens der Amnestie als verbüßt. 

Im Falle e~ner dem Rechtsbrecher gewährten be

dingten Strafnachsicht oder bedingten Entlassung (§§ 43 

und 46 StGB) verden die Wirkungen der Begnadigung unter 

der Voraussetzung, daß der Rechtsbrecher keinen Widerrufs

grund gesetzt hat, auf den Tag der Urteilsrechtskraft bzw. 

bedingten Entlassung zurückzubeziehen sein. 
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Zu § 3: 

Das Tilgungsgesetz 1972 hat das bis dahin nur 1m 

Jugendstrafrecht verankerte Rechtsinstitut der Beschrän

kung der Auskunft aus dem Strafregister allgemein einge-

führt und ausgebaut. Danach werden Verurteilungen, bei 

denen die verhängte Strafe e1n bestimmtes Ausmaß nicht 

übersteigt, l.n Bescheinigungen und Auskünf~en aus dem 

Strafregister nicht mitgeteilt. Auskünfte über solche Ver

urteilungen erfolgen lediglich gegenüber den l.n {weiteren} 

geriChtlichen Strafverfahren gegen den betreffenden Verur

teilten oder 1n Gnadenverfahren tätigen Stellen. Die Be

schränkung der Auskunft hat den doppelten Vorteil, daß da

mit das Fortkommen des Verurteilten, insbesondere sel.ne 

Bemühungen um die Erlangung eines Arbeitsplatzes oder e1ne 

Verbesserung seiner beruflichen Stellung, erleichtert wer

den, andererseits für den Fall weiterer Straffälligkeit 

die Möglichkeit einer titergerechten Bedachtnahme auf das 

Vorleben gewahrt bleiben. Daher sind auch für den Eintritt 

einer solchen Beschränkung gegenüber der Tilgung der Ver

ur te i IU:1 g - bei der die K e n nt ni 5 fr ü her erVe ru r t eil u n gen 

auch für die 1m Zuge eines neuerlichen Strafverfahrens 

tätigen Stellen endgültig verlorengeht - kürzere Fristen 

bzw. 1n besonders leichten Fällen ein Verzicht auf solche 

Fristen - sodaß die Beschränkung bereits 1m Zeitpunkt der 

Verurteilung eintritt - vertretbar. 

Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß aus 

technischen Gründen Bestimmungen, die das Strafregister 

nie h t vor __ Ab 1 au L der für die Ums te 11 u n g der 
~ .. ·;t'i 

ein-berühren, 

schlägigen D:3 t-en-ve-r ar'b-~ rtun-g s pr ogr am-~e· er fo·rd ~ r fi c!hen Zeit 

in Kraft treten können. wird vorgeschlagen. aus Anlaß der 

vorliegenden Amnestie eine Beschränkung der Auskunft 

grundsätzlich bei allen Verurteilt:ngen eintreten zu 18S-
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sen, wenn die Summe aller bisher verhängten Strafen sechs 

Monate, bei Jugendstraftaten aber ein Jahr. nicht über

steigt und die Tilgungsfrist vor dem 1. Jänner 1985 begon

nen hat. Hinsichtlich der Einzelheiten darf allgemein auf 

den Text des Entwurfes verW1esen und erläuternd dazu le

diglich folgendes bemerkt werden: 

Dadurch, daß eine:::-seits darauf abgestellt wird, 

daß die Tilgungsfrist vor dem 1. Jänner 1985 begonnen ha-

ben muß, andererseits die Bestimmung erst mit 1. Jänner 

1987 1n Kraft. tritt~ wird erreicht, daß zur 

krafttretens jedenfalls bereits zwel Jahre 

frist verstrichen sind. 

Zeit des In

der Tilgungs-

Für die Fälle, in denen €lne Strafe bedingt nach

gesehen worden oder der Verurteilte daraus bedingt ent

lassen worden ist, erschien elne besondere Regelung zweck

n'äßig. In diesen Fällen soll statt des Beginnes der Til

gun g s fr i s-t cl erZ e i t P Ll n k t der Re c h t 5 k r a f t des Ur t eil s • ). n 

deI:'l die bedingr.e Nachsicht ausgesprochen 1.Jorden ist. bzw. 

der Zeit.punkt 

freilich die 

der bedingten Entlassung maßgebend seln. 

bedingte Nachsicht oder Entlassung noch 

Ist 

vor 

dem Inkrafttreten der vorliegenden Bestimmung widerrufen 

worden. so liegt ab diesem Zeitpunkt el.ne (noch wirksame) 

Nachsicht oder Entlassung nicht mehr vor, sodaB diese Fäl

le aus dem Anwendungsbereich der Sonderregelung ausschei-

den. Ob Sl.e von der Amnestie überhaupt 

hängt dann davon ab, daß die vollständige 

Geldstrafe bzw. die (endgültige) Entlassung 

er faßt werden, 

Bezahlung der 

aus der Frei-

heitsstrafe, deren Nachsicht widerrufen worden ist, vor 

dem Sticf;ta:t:~-s·tattgefundentiai::. 
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Die vorliegende Bestimmung soll auch zur Anwen

dung kommen, wenn nicht bloß eine, sondern mehrere Verur

teilungen der ~m Abs. 1 bezeichneten Art vorliegen. Liegen 

jedoch mehr als drei solche Verurteilungen vor, so soll 

eine Beschränkung der Auskunft nicht eintreten. Diese Aus

nahme erscheint umso eher geboten, als, w~e schon ange-

führt. die vorliegende Bestimmung ~m übrigen erheblich 

großzügiger gefaßt ist. 

Bei Zusammenrechnung von Freiheitsstrafen (Er-

satzfreiheitsstrafen) nach Abs. 1 und 2 ist ein Monat 

dreißig Tagen gleichzuhalten. 

Hat ein unter § 3 fallender Rechtsbrecher nach-

träglieh eine weitere Verurteilung erlitten, so richten 

sich Aufrechterhaltung oder Wegfall der beschränkten Aus

kunft nach § 6 Abs. 6 des Tilgungsgesetzes 1972. 

Abs. 3 stellt klar, daß Bestimmungen, denen zu

folge Verurteilungen unabhängig von den Voraussetzungen 

der Abr. 1 und 2 einer Auskunftsbeschränkung unterliegen, 

unberührt bleiben. Das hat zB für Fälle Bedeutung, 1U 

denen nach geltendem Tilgungsrecht die Beschränkung be

reits eingetreten ist oder doch Doch vor dem lnkrafttreten 

der vorliegenden Bestimmung eintreten wird. weiters für 

Fälle, die wegen des Vorliegens von mehr als drei Verur

teilungen von der Beschränkung nach Abs. 2 ausgeschlossen 

sind. in denen nach allgemeinem Tilgungsrecht jedoch die 

Beschränkung nach Ablauf von drei Jahren der Tilgungsfrist 

eintreten wird. 
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Zu § 4: 

Dieser Paragraph enthält die für die Einstellung 

von Strafverfahren vorgesehenen besonderen Verfahrensbe

stimmungen. 

Danach entscheidet über die Einstellung e1nes be

reits eingeleiteten Strafverfahrens das Gericht. bei dem 

das Verfahren anhängig 

war- Im gerichtlichen 

ist oder in erster Instanz anhängig 

Vorverfahren soll sohin der Unter-

suchungsrichter. nach Rechtskraft der Anklage oder Ein

bringung des Strafantrages im Verfahren erster Instanz au

ßerhalb einer Hauptverhandlung der Vorsitzende des Ge

schwornen- oder Schöffengerichtes bzw. der Einzelrichter, 

im bezirksgericht lichen Verfahren der zuständige Richter 

zur Entscheidung befugt se1n. Nur dann. wenn sich die Not

wendigkeit der Entscheidung erst in der Hauptverhandlung 

herausstellt, soll das erkennende Gericht, im Geschwornen

ge r ich t sv e r f a h ren der Sc h wu r ge r ich t s hof all e in , üb erd i e 

Verfahrenseinstellung entscheiden. Das Gericht, bei dem 

das Verfahren :Ln erster Instanz anhängig war, soll auch 

dann zur Entscheidung über die Verfahrenseinstellung beru

fen sein, wenn bereits ein Rechtsmittelverfahren anhängig 

ist. Das Recht&mittelgericht hat 1.n diesem Fall vor der 

Entscheidung über das Rechtsmittel die Akten dem Erstge

richt zu übermitteln. 

Die Entscheidung hat l.n Beschlußform zu ergehen. 

Beschuloig-Sie erfolgt 1.m allgemeinen nur auf Antrag 

ten _ (An~e_~a&t_en); :Ln. jedem Fall ist der 

der Bes~~~~ßfassung zu hören. 

0173H 
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wie auch sonst ist das Gericht 1n diesen Belangen 

an die Qualifikation der Tat durch den öffentlichen Anklä

ger nicht gebunden (vgl. § 262 StPO). Es kann daher der 

Fall se1n, daß das Gericht einem Einstellungsantrag nicht 

Folge gibt, obwohl die Voraussetzungen hiefür nach der An

klage vorzuliegen scheinen, das Gericht aber eine der Am

nestie nicht zugängliche Straftat annimmt. Auch der umge

kehrte Fall ist denkbar. 

Im allgemeinen kann zugewartet werden, ob ein An

trag auf Amnestierung gestellt wird. Es gibt jedoch Fälle, 
<. 

in denen eine unter die Amnestie fallende Person, die von 

der Möglichkeit einer Amnestierung nichts weiß, ohne so

fortige Entscheidung durch die Weiterführung des Verfah-

rens e1nen Nachteil erlitte. Daher sollen die entspre-

chenden Beschlüsse dann von Amts wegen oder auf Antrag des 

Staatsanwaltes zu fassen se1n, wenn sich der Beschuldigte 

(Angeklagte) in Untersuchungshaft befindet oder über ihn 

die Untersuchungshaft verhängt werden müßte, wenn eine An

klageschrift oder ein Strafantrag eingebracht werden müßte 

oder wenn e1ne verfahrenswesentliche Entscheidung zu fäl

len wäre. Durch die Beschränkung amtswegiger Entscheidun

gen wird d~r mit der Durchführung der Amnestie verbundene 

Arbeitsaufwand cöglichst niedrig gehalten. 

1st e1n gerichtliches Verfahren noch nicht e1nge-

leitet worden, so erfolgt die Zurücklegung der Anzeige 

durch den Staatsanwalt. 

Gegen die Entscheidung des Staatsanwaltes kann es 

·~~c~· ~eT~·Struktur des osterreichiscnen Strafv~rfahrens 

zwar kein Rechtsmittel oder e1nen Rechtsbehelf geben, die 

Antragsteller vermeinen jedoch, daß e1n Subsidiarantrag 

dann mit Aussicht auf Erfolg eingebracht werden könnte, 
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tigen Qualifikation 

und bei richtiger 

gegeben wäre. 

0173H 

- 21 -

des Amnestiegesetzes auf el.ner unrich

der Tat durch den Staatsanwalt beruht 

Qualifikation die Anwendbarkeit nicht 

141/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)22 von 25

www.parlament.gv.at



- 22 -

Zu § 5= 

§ 5 regelt das Verfahren bei Strafnachsicht. die 

kra~t Gesetzes eintreten soll, und zwar nicht zuletzt des

wegen, damit allen Betroffenen die Amnestierung gleicher

maßen und gleichzeitig zugute kommt. Das Vorliegen der 

Voraussetzungen einer Strafnachsicht nach § 2, also den 

Umstand, daß kraft Gesetzes die Strafnachsicht eingetreten 

ist, muß das Gericht mit Beschluß feststellen. Der sonach 

bloß deklarative Beschluß wird grundsätzlich nur auf An

trag des Verurteilten gefaBt. Von Amts wegen oder auf An

trag des Staatsanwaltes soll die Feststellung der Straf

nachsicht dann erfolgen, wenn aus anderen erheblichen 

Gründen ohnehin von Amts wegen eingeschritten werden müßte 

oder wenn die Entscheidung wegen des sonstigen Verlustes 

der Begünstigung sehr dringend ist; das ist vornehmlich 

dann der Fall, wenn der Verurteilte bereits die Freiheits

strafe angetreten hat. 
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Zu § 6: 

§ 6 setzt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Als Tag des Inkrafttretens soll - zum Gedenken an 

den Abschluß des österreichischen Staatsvertrages - grund

sätzlich der 15. Mai 1985 gelten. Aus technischen Grün

den da die Erstellung e~nes entsprechenden Programms für 

die Ull § 3 vorgesehene Beschränkung der Auskunft aus dem 

Strafregister durch das Strafregisteramt voraussichtlich 

nicht bis zu diesem Zeitpunkc m~glich seln wird - soll § 3 

des Entwurfes erst mit dem 1. Jänner 1987 in Kraft treten. 
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.,. 
Zu den finanziellen Auswirkungen: 

Die Notwendigkeit, eine größere Anzahl Von Amne

stieverfahren durchzu:ühren und Beschlüsse zu erlassen. 

bedeutet zwar el.n Mehr an einschlägigen Tätigkeiten; es 

wird jedoch für diese vorübergehende Mehrbelastung nicht 

mehr Personal und auch kein nennenswerter sachlicher Mehr

aufwand notwendig sel.u. Uberdies bedeutet die Amnestierung 

ernen Verzicht auf die Weiterführung von Verfahren und auf 

weiteren Strafvollzug, was wiederum eine Entlastung des 

Justizapparates darstellt. 

Finanzielle Auswirkungen wird die Gesetzwerdung 

des Entwurfes nur insoweit haben, als die Erstellung eines 

e nt s p r e ehe n den Pro g r a rum s 1. m S t ra f re gis te r amt me ß bar e Aus

lagen mit sich bringen kann. 
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